
Deutschland . endlich harmonisch aufqelSfit werden scllen , ist schwer zw
Es muß dem Beobachter auffalle » , welche schneidend« begreifen und eine starke Federung an den Bundestag , wenn

Kontrast« „ nd welchen auffallenden Widerspruch die innere sie an ihn gemacht würde . Das Kunststück wäre sicher des
^uShaltung des deutschen Vaterlands darbietet . Weit ent - größten Künstlers windig.
funt , daß die Gesetzgebung und Verwaltung unS Em Volk Bei allem Drängen und Treiben , bei dem Wider-

und Einen Zweck in ihren mannigfaltigenVerfügun - streit der feindseligen oder d»ch heterogenen Element, , b-r
8*" und Anordnungen , — waS auch mcht wohl möglich ist dem chaotischen Gähren einer i» sich uneinige » Masse und dt .n
lei  der vielfach getheilten Herrschaft — so glaubt man viel. Ringen nach einer festen Gestalt , w'o in schweren aber folge¬
rt bei derselben Nation und unter demselben Himmelsstrich reichen Prüfnngsjahren sich das Verbunden « ai .fgekößt , da»

entlegensten Klimate und fremdesten Völker untereinan . Vereinigte geschieden, das Befreundet «getrennt har , ist die
gemischt zu sehen, liberale Grundsätze und humane Ruhe merkwürdig , mit der man auf daS bodenlose Meer

^ " sichten, ein reges freie - Leben , so lange es sich in den blickt , da» , wie der Himmel , am ruhigsten ist vor Gewitter.
Schranken des Gesetzes bewegt , und ein- attisch - Urbanität stürmen - Da sieht man daS Streben Nach gesetzlicher Ver.
cĥ hnen in abstechender Nachbarschaft neben dem Stock - und fassung auf der einen , und nach ungebundener Willkührauf
^ ^ gelsystem , einer spanisch- finstern Aengstlichkeit , dem der andern Seite z hier Ansprüche auf Gedankens,rihett , dorr

^ ' eichenden G -spenste der Inquisition und brutaler Gröb . Preßzwang ; trotziges Beharren auf den Vorurthe .len »nd
®eif* Es ist das alt - Deutschland , die bunte Musterkart « Mißbräuchen d-S Mittelalters und die Foderimgen der Auf.

ganzen Welk , on V -rfaffimgen , Sitten , Gesetzen und klärung »nd Bildung unsrer Zeit , hier Adel und Volk , dort
^ ' brauchen; ja in der neueren Zeit ward es noch ärger , Fürsten , Volk und Adel sich anfe .ndend , in enger unver.

! *“ dir mannigfaltigen Hoffnungen , Ansichten , Wünsch« , träglichrr Nachbarschaft.
^ "" »nqen und Ansprüche eine größre Mannigfalwgkeit in Einen erfreulichen Anblick gewähren manche Staaten,

Masregein der VerwalkunqeN und den A-ußeruchq. » der wo sich der willigst« Gehorsum b«l de» größten Fr . ch. it , di«
^ " walteten erzeugenm»fiten Me all« di«l« Disssnanjen »'W « d« Ui mmtyn ^nstilchtttt st« t« ♦*$<% «*
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findet . Die große Wahrheit , daß man sich die Mühe er.

sparen soll, zu machen , was sich am leichtesten selbst macht,
wird noch zu oft verkannt - und da der Mensch allenthalben

helfend und ordnend eingreifen will , besonders wenn er Ge¬

walt hat , so hilft und ordnet er gar oft nur , um den Fol¬

gen seiner Hülfe wieder abzuhelfe » , und der Unordnung sei,
ner Anordnungen zu begegnen - Wen » wir es nur einmal

zur Einsicht gebracht hätten , daß wir gar » ichtS dabei zu
thun brauchen , damit die Eichbäume keine Zitronen kragen,

und der Kohlfame nicht als Klee ausgeht ! Das Großher.

zogthum Sachsen - Weimar giebt , wie das HerzoqthumNas,

sau , in seiner inner « Verwaltung ein rühmliches , aufmnntern-

des Beispiel . Daß solche Beispiele nicht verloren gehen,

zeigt ihre öffentliche Anerkennung und Würdigung von den

Aufgeklärtesten der Nation . Spricht die Stimme der Wahr¬

heit einmal im Volke , dann findet sie auch , früh oder spät,

Gehör.
Eine rühmliche Erwähnung verdient allerdings auch im

Ausland « eine Großherzoglich , Hessische Verordnung vom

, 3 . Juli , welche den her Regierung in den Fürstentü¬

mern Starkenburg und Hessen zukommenden Zehuten in

«ine Landrente zu verwandeln gestattet , und durch die

vorgeschriebencn Bedingungen , unter denen diese Verwand¬

lung statt findet , auch dazu aufmuntert . Die Ansicht , von
welcher diese Verordnung ausgeht , huldigt den Grundsätzen

einer aufgeklärten Staalsivirthschaft und kann dein Anbau
deS Landes , dem Wohlstände des Gutsbesitzers und folglich

auch dem Reichthuin des Staates nicht auttcS  als förderlich

sey» . Bei dieser Verwandlung der wechseiude » Naturallei.

stungen in eine bestimmte Geldabgabe gewinnen gewöhnlich

beide Theile , der Leistende und der , dem geleistet wird , oder we.

nigstens gewinnt jener , ohne daß dieser dabei verliert . Dem

Sachverständigen kann diese Behauptung , die sich allenihal.

den und unter allen Umständen bestätigt , keineswegs para¬

dox erscheinen , , .»! t , . :

Die angeführte Verordnung enrhält folgende wesentlich«

Verfügungen : -

§ . i . Die Verwandlung der Uns zustehenden Zehnten
kann von den Zehnlpflichtigen , ' « ach Ablauf jedesmaliger

Pachrzeit , verlangt werden , wenn eint selche Verwandlung
für sämmtliche , zu Unserer Bezehntung gehörigen , Grund-

stücke in einer Gemarkung Statt habe » soll.
H. 2 . Wenn in einer Gemarkung die Besitzer der gro,

ßeren Hälfte der Uns zehntbaren Grundstücke die Verwand,

jung der Naturalbezehntung in eine Grundrente wollen ; so

s,nd auch dl « übrigen Uns Zehntpstrchtigen i » derselben Ge.

markung verbunden , sich diese Verwandlung ebenwohl gt'

fallen zu lassen.
Wenn Privat - Zehntberechtigte den Zehutpflichtigen die

Verwandlung ihrer Zehnten in eme ständige jährliche Rente

nach denselben Normen , wie hier wegen der fiskalische"

Zehnten vorgeschrieben wird , gestatte » wollen ; so soll a»s
gleiche Weise , wie hinsichtlich dieser bestimmt worden , der

Wille der Besitzerder größeren Hälfte der zehntbaren Grund'

stücke einer Gemarkung auch für die übrigen Privat - Zehnt-

psiichtigen in derselbe » entscheidend seyn.

§ . 4 . Die für die Naturalbezehntung eintretend«
Grundrente wird von drei unpartheiischen , besonders doz«

beeidigten Sachverständigen , wovon einen Unsere Hofka «"
mer , den andern die Gemeinde und den dritten das J »st>j'

amt zu ernennen hat , nach nachstehenden Normen ausge»
mittelt.

§ . 5 . In der Regel wird die zu regullrende Grund»
rente nach einem Durchschnitte auS den Erträgen , weicht

der Zehnte in den letzten achtzehn Zähren , nach Abzugaller

Beziehungskosten , jedoch ohne Rücksicht auf die darauf
hcnden Lasten , rein eingebracht hat , bestimmt , und
in subsiiiium , wenn nämlich eine solche Durchschnittsbe'

rechnung aus Mangel an Daten zu mache » durchaus «fl»

möglich ist , findet eine Abschätzung nach der Güte derzehnt'
baren Grundstücke Statt , wobei alSdann sämmtliche B «»

ziehungskesten gleichsam berücksichtiget , und in Abzug
bracht werde » muffen , um den reinen Ertrag des Zehnte « /

jedoch ebenwohl ohne Rücksicht auf die darauf ruhenden La»

sten , j » bekommen , welchem so bestimmten reinen Ertrage

die zu regulirende Grundrente in jedem Falle gleich sey"
muß.

§ . b . Wenn wegen eine - Zehnten bisher eigne Zeb "^

scheuern nökhlg waren , so müssen die Unterhaltungskoste"

derselbe » nach einem billige » Anschläge , und eben so di - Z >"'

sen für da » in denselben steckend - Kapital nach einem

schlage , wie sie dermalen zu verkaufen seyn werden , als Be»

ziehungskosten mit in Aufrechnung , und von dem roh " '
.Ertrage des Zehnten mit in Abzug kommen.

§. 7 . Eben so kommen auch die Belohnungen und 0

soldungen desjenigen Personals , wefches der Zehnten wkg^

gehalten iverden muß , als Beziehungskosten in Abzug - 3 "

so fern aber die Belehnungen und Besoldungen dem a «S^
stellten Personale lebenslänglich , oder doch auf

Jahr » zugesiA ilt sind , müssen solche .Besoldungen und

Löhnungen , bis zur Ze . t ihrer Erledigung , von den B - ,' ^
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dermalen zehntbaren Grundstücke , außer der eigentlichen
® runt >rcnte / mit übernommen werden.

E >ne Erscheinung andrer 2frt ist daS Hessen - Casselfche

^ «Nsuredikt , dem zufolge : » im Lande selbst kein Buch und

* k" ne Schrift , ohne vorherige Censur gedruckt werden kann-
* Auch dürfen im Au - lande erschienene Bücher , in denen

* v»,n kurhessischen Staate die Rede ist , ohne Erlaubnis

* " >cht an da » Publikum ausgegeben werden . Der Censur-

>l Kommission ist befohlen , auf die freinden Druckschriften
" mit Sorgfalt ju achten , und demzufolge die jedesmaligen

* Meß , Bücherverzeichnisse fleistg zu durchgehen , die darin
^gezeichneten Bücher , die ihr schädlich oder nachtheilig

*  scheine » , zu bemerken , ihren Inhalt genau zu erforschen,

* u»d wenn sie gefährlich befunden werden , den Absatz derc

* ŝ ben in dem Lande zu untersagen , auch die in den Bnch-

H ^den und Leihbibliotheken sich versinkenden Eremplare

iu konfisziren . Eme vorzügliche Aufmerksamkeit soll die
* Censnrkommission auf die in Deutschland erscheinenden

-aeiunale und Zeitungen richte », und alle diejenigen Zeit-

Triften und Tagblätter , deren Herausgeber und Theil-

}> Uehmer die Absicht offenbaren , schädliche Ideen in Umlauf

^ iu bringen , Unzufriedenheit bei den llnterthanen gegen
^ die bestehenden Staatseinrichtungen zu erwecken , anmaß-

^ Uche Urtheile und Kritiken über Handlungen der Fürsten
^ " ud Gegenstände des Staatshaushaltes zu verbreiten,

°der überhaupt auf die Gesinnungen der Menschen zuin

^ ^ uchthejl der allgemeinen Wohlfahrt böslich einzuwirkeii,
^leunigst j„ Beschlag nehmen zu lassen , und hiernächst

^ das Erfoderliche einzuleiten , daß der Vertrieb derselben
111 dkm Kurfürstenthum sicher gehindert werde . «

Zweck dieser Verordnung ist unverkennbar gut,
. ' dann nichr leicht ein Mensch oder eine Regierung das

alä  lolci >,a will . Mil Recht sucht man die Vcrbrei-
*

^ ® südlicher Ideen  zu verhindern , wenn man es
sind' " ° ^ größer»  Schaden kann . Aber welche Ideen

den / ^ ^ lidlich anerkannt ? Wer hat darüber zu entschei-

tha
^as

Ne„
darf man in einem Lande sage » , um die Unter-

»i,n zur Unzufriedenheit zu reihen ? Wenn eS sich
tr ®fe ' k>aß eine Masregel der Regierung daS

^brord ^ " " ^ ^ Volks erregte , dann dürfte ja sogar das
^ " " "gsblatt in dem Lande nicht mehr gelesen werden.

m <1)t l >er Vortheil der Kammer mit dem des Bür,

"U" f4 li ^ ' derspruche stehen , und der Regent selbst,
»vô n i ' " nd , oder von Irrenden geleitet , manches

'  dag Volk nicht »vill , nicht wollen darf ? Ist

die Wahrheit daS Eigenthum eineS Menschen , eineS Stan¬
des , einer Zeit oder auch eineS Volks ? Wer soll richten bei

streitenden Interesse » , wer entscheiden bei verschiedener An¬

sicht ? Wie kann Vertrauen bestehen auf einen gegebene»

Ausspruch , wenn jede Prüfung untersagt ist , und nur

«um pcrmissu suporiorum gesprochen werden darf?

Das Rechte und Gute soll, wie wir annehmen , Jeder

wollen ; wird es auch Jeder , bei dem besten Willen , erken¬

nen ? Ist es Allen gegeben , einzusehen , was zweckmäsig -st

und geschehen soll zu jeder Zeit und unter allen Verhält¬
nissen ? Wem soll, wenn dies der Fall nicht ist , die Befugniß

zustehen , z>! entscheiden , was wahr sey oder falsch , was
Recht oder Unrecht ? Doch wahrhaftig der Gewalt nicht , der

so wenig das Wissen als die Weisheit » othwendig zur Seite

stehen muß ; die durch ihre Natur schon zum Mißbrauch ge¬

trieben , Stärke gern für Recht und Wahrheit nimmt und

keinen Willen neben sich bestehen und gelte » läßt , und keine

Stiinme anerkennt , als die ihrige ; denn jede Macht , daS

lehrt die Geschichte und tägliche Erfahrung , neigt sich zur
Eigenmacht , jeder Wille zur Willkühr , finden sie in ihrem
Wirken keine Schranken . Keinen Menschen sollte man mit

einem ungebundenen Willen versuchen ; denn auch der Beste

und Kräftigste dürfte der Versuchung schwerlich widerstehen.

Was kann und soll aber eine Censur ? die Einsicht Weniger

über die Einsicht Aller erheben ; die Wahrheit und das Recht,

ein Gemeingut und ein Geineinwerk Aller , zui « Eigenthum
dieser Wenige » machen ; sonst kan » sie nichts - Sie bildet im

Staate eine Partei , die ihrige nämlich , welche allem ge¬

hört wird und zugleich das Richteramt verwaltet ; sie macht

die Erkenntniß zu einem Regale , schlägt das Reich der Ge¬

danken und Gefühle zu den herrschaftlichen Domänen und

behandelt die Wahrheit wie eine Münze , die nur mit dem

Gepräge des Herrschers erscheinen darf . Dieser sollte die

Preßfreiheit schon aus eignem Interesse wollen , weil ihm

nur durch sie die Stimmung seines Volkes bekannt wird;

weil Schmeichelei und Lüge jede Gewalt zu umstricken su¬

chen , und eine Regierung nicht immer die wahre Lage d. r
Dinge und besonders den Zustand des Landes durch die Be¬

richte ihrer nächsten Umgebung erfährt . — Den Bürger kann

man bestrafen , wenn er gesündigt hat - So halte man eS auch

mit dem Schriftsteller , Verleger und Drucker ; wer von ih¬

nen sich gegen ein Gesetz verstößt , den erreiche da » Gesetz»

Aber für das Wahre und Gute gibt eS kein Gericht , als die

Ueberzeugung und das Gewissen - Jeder bekenne sich zu dem,
waS er thut und spricht , und übernehme die Verantwortlich-

keit dafür ; man dulde keine anonyme Schriften , wenn sich
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t n - Verleger nicht dafür verbürgt ; und der Staat hat ge-

than , was er , nach unsrer Einsicht , thun kann , soll und

darf.

Aussichten von der Zeit in die Zukunft.
Mus dem neuesten Hefte der Memannia .)

(Fortsetzung . )

Kleine Dynastien vollends , welche die Ob - rherrlichkeit des

Fürsten eben so wenig anerkennen wollen , als das heilige Recht
des Volkes ; welche vielleicht , in fremden  Diensten lebend,

einem fremden  Staate angehören , und im Inland nur

das Interesse haben , die Privilegien ihrer  Guter zu

wahren , damit diese an Werth und Ertrag nicht » verlieren;
welche endlich den Fürsten wie das Volk zu schwachen , um

ihre Zwergherrlichkeit zu vermehren , zum ersten Zweck sich
machen — wahrlich ! wer diese für geeignet findet , den

Staat , der aus allen Ständen zusammengesetzt ist , zu ver¬

treten , gegen eigne Ansprüche die dadurch Gekränkten zu
wahren , nur für sich eine Verfassung verlangend , und de»
Volks Interesse alS Gnade so nebenbei besorgend , zu wachen,

daß der Fürst nicht in des VolkeS , das Volk nicht in deS

Fürsten Rechte greife , der mag dahin wandern , wo man
diesen Herren jetzt schmeichelt , um sie zu Werkzeugen der

,Eigensucht und beabsichteter finsterer Vergrößerungsentwürfe

zu benutzen , dahin , wo man noch im Ernste behauptet,
daß die Regierungen um so stärker seyen , je mehr sie mit
»ein Wunsche der Völker im Widerspruch stehen , oder wo

man so unsinnig ist , zu glauben , daS Volk wisse nicht mehr,
weder was man ihm verheißen , noch wofür es geblutet.

Dir Zelt der kleinen Zwinghcrren ist in Deutschland vor¬

über ; nur in Pobelhäupter sich verkappend , mögen sie noch

mit einigem Scheine des Erfolgs auftreten . Sie sind wahr¬

lich nicht berufen , die Folgen des Unheils zu heile » , wel¬
ches sie , und die ihnen in Frankreich gleich dachten , herbei-

geführt haben . Die , welche lieber Adelichc als Edle im Volke,
jjeber Priester als Lehrer seyn , welche nicht tragen wollen,

nicht fechten , nicht gehorchen dem allgemeinen Gesetze , noch

den Fürsten , welche endlich , so wie ihnen einer ihrer An¬

sprüche verweigert wird , sich als trotzige Feinde der Oberg«
«alt im Staate , als Fremdlinge ihrer Mitbürger darstellen,

wögen die Organe derer seyn , die ihnen gleichgesinnt sind,
aber das Land wird seine wahren Stände in ihnen nicht er¬

kennen . So lange sie sich schämen , zuin Volke zu gehören,

s» lange wird sich auch das Volk ihrer schämen.

Diejenigen aber , welche edler Vater iverth , durch ^

Glanz berühmter Namen , durch hohe Bildung , durch
Rang ausgezeichneter Staatsämter berufen sind , gewicht-

volle Worte zu sprechen , mögen damit beginnen , veraltet«

Vorzüge , welche ihre großen Ahnen verschmäht haben m"«'
den , wenn sie in unsrer Zeit gelebt hätten , zu vertausche"

gegen die weit schönere , weil erhabnere Bestimmung,
sowohl Stellvertreter des Volkes gegen den Regenten,
Dollmetscher deS Gesammtwillens , Ausgleicher jeder 3 «" ^

zwischen guten Herrschern und biedern Völkern , Muster &«f
allgemeinen Erhebung zum Guten und Wahren zu fty" '
Als solche hat sie unter andern Baierns guter König
in einer Zeit anerkannt , wo man anderwärts auch >hre b>ll>'

gen Ansprüche nicht achtete . An si«i schließt sich der Adeld ««
Nation im weitern Sinne , der Volkslehrer , der Bewahr ««

der Sitte und deS Glaubens , der Erwerber neuen Besitzt

der große Kaufmann , der gebildete Landmann , der M «»»«
der durch seinen Kunstfleiß ferne Länder dem Vaterla »^

zinsbar macht , mit Freud - an , um in gemeinsamer

thung das Nebel , was Alle  in gleichem Mase und ""

Verhällniß zu Jedes Besitz trifft , zu entfernen ; das ® 11"'
waS Allen  Heil bringt , zu befördern durch Rath " "

That . Sie unterstützt der Skaatsdiener , unabhängig r«"
Willkühr und Laune , in seiner Existenz gesichert , sobald < I

seine Pflicht nicht verletzt , nicht mehr Herrendiener so" d«' I
wirklicher Vollzieher des Gesetzes , dem Fürsten iw « 11

Lande gleich ergeben , strebend durch Tugend und Redl « ^

feit sich auszuzeichnen . Eine vernünftige Preßfreiheit ^
leichtert die Kenntniß der Stockungen und Reibungen in (
Staatsmaschine , und befördert selbst durch Aufstellung ""

Prüfung seltsamer Meinungen und Grillen die Wahrh «' I

In gemessener Ordnung bewegt sich das Ganze , geleitet "^
einer Regierung , die das Licht nicht scheuet ; im E »' »«̂
mag Freiheit , ungezwungene Ausbildung der 3 '^ »^
walten . Nicht ängstlich z» sorgen braucht dann der

de , ob auch Einer sich augenblicklich verirre ; die seit !"" (j
Meinung wird unsct' ädl .ch , wenn sie in gehöriger

sagt und widerlegt werden darf , und die Masse vo»
nissen und Rechtlichkeit , die in der Nation und bei es"
Sprechern herrscht , den Aberwitz beschäint , die Bosh «' t

hüllt . Die Gesetzgebung erfrischt und verbessert sich * j,
Erfahrung , da » Volk sieht sich wahrhaft vertreten , ^
b«l aller Stände wird unwirksam.

(Der Beschluß folgt . )

Wies haben , gedruckt hei L.  Schellen herg,  Hofbuchhärrdler und Buchdrucker.

J
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